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BA beim BGH Horst Salzmann

Evangelische Akademie Arnoldshain
Zeugnispflicht contra Vertrauensschutz?
(30. – 31. Mai 2008)

31. Mai 2008, 11.00 Uhr:

„Das Zeugnisverweigerungsrecht des § 53 StPO – ein unzeitge​mäßes Privileg?

Der Tagungsanlass aus der Sicht eines Verfahrensbeteiligten“

A.
Einleitung
Im Rahmen der erstinstanzlichen Zuständigkeit des General​bundesanwalts war ich mit ei​nem Fall befasst, in dessen Rahmen Entscheidungen gefällt wurden, die offensichtlich ‑ zu​min​dest auch ‑ den Tagungsanlass boten.

Als von der evangelischen Akademie Arnoldshain die Anfrage an den Generalbundesan​walt gerichtet wurde, ob ein Referent der Behörde für diese Tagung zur Verfügung stün​de, war die Neigung meines Ab​teilungsleiters zunächst recht gering. Jedenfalls über​gab er mir das vorläufi​ge Tagungspro​gramm mit den Worten, das sei wohl nichts für uns. Und in der Tat, die damals noch gewählte Überschrift „Vertrauensschutz bei Kapital​verbre​chen? Warum der Staat kontroll​freie Räume nicht mehr zulassen darf …“ schien nicht dazu angetan, einen Vertreter des Ge​neralbundesanwalts​​ das Wort er​greifen zu las​sen. Salopp gesagt: Gerade auf dem Hintergrund, dass die hier be​son​ders inte​ressieren​den Entschei​dungen jeweils auf entsprechende Anträge des Generalbundes​anwalts (in per​sona: Anträge von mir) ergangen sind, wollten wir uns nicht vor den Karren spannen lassen, vehement Partei für ein Zurückstützen oder gar Aufheben alter, traditionell ge​wachsener Zeug​nisverweigerungs​rechte zu ergreifen.

Aber wie so oft im Leben stellte sich heraus, dass ein Gespräch, Missverständnisse ver​meiden oder wieder beseitigen kann. Eine telefonische Besprechung mit dem Studienlei​ter Herrn Sie​ve​ring machte mir einerseits klar, dass unmittelbarer Tagungsanlass tat​säch​lich die in „meinem“ Strafprozess auf meine Anträge hin er​gangenen richterlichen Ent​scheidungen waren. Anderer​seits war – so glaubte ich jedenfalls herauszuhören – das Interesse bei Herrn Sievering ge​weckt, sozusagen aus ers​ter Hand den zu​grundeliegen​den Fall erläutern zu lassen. Mir war es danach ge​radezu ein Be​dürfnis, hier vor diesem Auditorium zum Ta​gungs​anlass Stellung zu nehmen.

Nach diesen einleitenden Worten zerstöre ich den Spannungsbo​gen nicht, wenn ich die Antwort auf die Frage „Das Zeugnisver​weigerungsrecht des § 53 StPO – ein unzeitgemä​ßes Privileg?“ nicht bis zum Ende meiner Ausführungen aufschiebe, sondern hier eindeu​tig sage: „Nein, das Zeug​nisverweigerungsrecht des Geistlichen und anderer besonders geschützter Berufsgruppen ist kein unzeitgemäßes Privileg“. Die in Rede stehenden Ent​schei​dungen sind aber auch nicht Ausdruck einer in Richtung „unzeit​gemäßes Privileg“ zu deutenden Auslegung. Anders als das Ta​gungsprogramm in seinem Vorwort vielleicht meint, stellen diese Richtersprüche das Recht auf Zeugnisverweigerung für Geistliche nicht in Frage. Dass beim betroffenen Perso​nenkreis, insbeson​dere den Anstaltsgeistli​chen, ein solcher Eindruck entstehen konnte, lässt sich für den Strafjuristen wie mich vielleicht leichter verstehen, wenn er die jüngsten rechtspolitischen Dis​kussionen in den Blick nimmt. Wenn der Spre​cher des Bundesinnenministers im Januar 2008 bestätigt, dass in den Neuregelungen des BKA-Gesetzes die Möglichkeit geschaffen werden soll, unter be​stimm​ten Voraussetzungen künftig auch Abgeordnete, Strafver​teidiger und Geistli​che abhören zu können, dann ist man als di​rekt Betrof​fener sicher eher geneigt, die hier im Blickpunkt ste​hende neue​ren Gerichtsentscheidungen damit in Einklang zu brin​gen. Den Blick auf die Auf​​regungen, die die Ar​beiten zum neuen BKA-Ge​setz begleitet haben, will ich aber hier nicht ver​tiefen, sondern konkret auf den Ausgangsfall lenken.

B.
Der Fall
Der Generalbundesanwalt führte ein Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten A und die Mitbeschuldigten C und BA (Bruder des A) wegen des Vorwurfs der Mitgliedschaft in bzw. der Unter​stützung der ausländischen terroristischen Vereinigung Al Qaeda und anderer Delikte. Den Beschuldigten wurde vorgeworfen, in großem Umfang Betrugstaten zum Nachteil deut​scher Lebens​versicherungsgesellschaften begangen zu haben, um hohe Versi​cherungs​sum​men zu erhalten und diese – zumindest teilweise – der Al Qaeda zur Finanzierung des „Heiligen Krieges“ zufließen zu lassen. Zu diesem Zweck sollte der Beschuldigte A zahlreiche Versiche​rungsverträge auf sein Leben abgeschlossen bzw. de​ren Abschluss beantragt und seinen Bru​der – den Mitbeschuldigten BA – im Falle seines Todes als Begünstigten eingesetzt haben. Da​bei sollten die Beschuldigten geplant haben, einen tödlichen Verkehrsunfall des A in Ägypten vorzutäuschen, wozu es auf​grund der Verhaftungen von A und C am 23. Januar 2005 und der anschließenden Untersuchungs​haft nicht mehr kommen konnte.

Im Dezember 2005 erhob der Generalbundesanwalt Anklage ge​gen die beiden Brüder A und BA sowie C zum OLG Düsseldorf.

Nach Erhebung der Anklage übergab die Verteidigerin des Ange​klagten A dem OLG Düs​seldorf 22 unfrankierte, jeweils auf den 22. Januar 2005 datierte Briefe an verschiedene Versiche​rungs​gesellschaften, in denen als neuer Bezugsberechtigter ein Tu​morfor​schungszentrum be​stimmt ist. Sie erklärte dazu, ihr Man​dant habe die Briefe wegen sei​ner Verhaftung nicht mehr ab​schi​cken können. Ohne näher auf die rechtliche Bedeutung dieser Briefe eingehen zu wollen, kann festgehalten werden, dass sie im Rahmen der Beweisaufnahme eine stark entlastende Be​deutung hätten haben sollen und auch hätten haben können. Nähere An​gaben, wie sie in Be​sitz der Briefe gelangt sei, machte die Vertei​digerin nicht. Eine am Tag der Festnahme (23. Januar 2005) beim Angeklagten und in seinem Umfeld durchgeführte Durchsuchung hatte die Briefe jeden​falls nicht zu Tage gefördert, obwohl um​fangreiches Schriftmaterial sicherge​stellt wor​den war. Da bereits aufgrund der erst etwa ein Jahr nach der Verhaftung des A er​folg​ten Über​sendung der Briefe an das Gericht der Verdacht be​stand, dass er diese zu seiner Ent​lastung erst nach seiner Ver​haftung in der Justizvollzugsanstalt gefertigt und rückdatiert ha​ben könnte, wur​den diesbe​züglich auf Anordnung des Oberlan​desgerichts wei​tere polizeilichen Ermittlun​gen durchgeführt. Diese erga​ben u.a., dass die von dem Angeklagten benutzten Briefum​schlä​ge le​diglich bis zum Jahr 1994 produziert worden waren, andererseits aber genau denje​nigen entsprachen, die in dem in der Jus​tiz​voll​zugs​anstalt betriebenen Kiosk zu er​werben wa​ren und noch heu​te zu er​werben sind. Dar​über hinaus wurde fol​gende Beson​der​heit festge​stellt: Die durch den Ange​klagten ver​wendeten An​schrif​ten stimmten über​wiegend nicht mit den An​schrif​ten der Ver​siche​rungsgesellschaften überein, die bei frühe​rer Korres​pondenz in den Vertrags​angelegenheiten benutzt wor​den wa​ren, sondern mit denjenigen Anschriften, welche die Ver​si​cherungs​gesell​schaf​ten jeweils auf ihren Inter​net-Homepages als allge​meine Kontakt​adressen ange​ben. Weitere Nachfor​schungen er​gaben, dass der A in der Justizvoll​zugsan​stalt keinen Zugriff auf das Internet hatte. Sämt​liche befragten Bediensteten der Justiz​vollzugsanstalt erklär​ten, sie hätten für den A ‑ etwa auf des​sen Wunsch hin – keine entspre​chende In​ternet​recherche durchge​führt. Der ebenfalls vom Si​cherheitsbe​diensteten der Justiz​voll​zugsanstalt befragte Ge​mein​derefe​rent – nennen wir ihn G –, der als katholischer Ge​fäng​​nisseelsorger in der Justiz​vollzugs​anstalt tätig ist und mehr​fach Kontakt mit dem A gehabt hatte, gab ohne nä​he​​re Be​grün​dung an, die Frage nach etwai​gen, für A durch​ge​führten Internet​re​cherchen nicht beant​worten zu wollen. Da der Angeklagte A jedoch gegenüber seiner Ehefrau und seiner Mut​ter anlässlich eines Besu​ches in der Justiz​vollzugsanstalt erwähnt hatte, dass er „den Pfarrer schon mehrmals um eini​ge Gefallen gebeten ha​be“, wurde der katholi​sche Ge​meindereferent im Mai 2006 poli​zei​lich als Zeuge ver​nommen. Hier gab er u.a. an, von dem Ange​klagten nicht um die Weiterleitung von Briefen oder die Überlas​sung von Brief​um​schlägen bzw. Briefpapier gebeten wor​den zu sein. Bezüglich der Frage, ob er dem Angeklagten in der Vergan​gen​heit Gefälligkei​ten erwiesen habe, berief er sich auf sein Zeug​nisverweigerungs​recht als Seelsorger (§ 53 Abs. 1 Nr. 1 StPO).

Dem Zeugen G wurde vom Generalvikariat des Erzbistums Köln eine Aussagegenehmi​gung zu Beweisthemen über solche Tatsa​chen erteilt, „von denen er Kenntnis nicht in seiner Eigen​schaft als Seelsorger erlangt hat“. In der Hauptverhandlung vor dem OLG Düsseldorf am 2. August 2006 wurden dem Zeugen durch den Vorsitzenden die Fragen gestellt, ob er für den Angeklagten A Versicherungsadressen im Internet recherchiert und ob er Brie​fe aus der Justiz​vollzugsanstalt herausgebracht habe. Bezüg​lich der genannten Fragen berief sich der Zeuge, der mit einem Rechts​anwalt als Beistand erschienen war,  in dieser Hauptver​handlung auf sein Zeug​nisverweigerungsrecht als Seelsorger (§ 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 StPO). Mit Be​schluss vom 2. August 2006 stellte der Senat daraufhin fest, dass dem Zeugen ein Zeugnisver​weigerungs​recht bezüglich der genannten Fragen nicht zusteht. Die Vernehmung des Zeugen G wurde an​schlie​ßend auf dessen Bitte „um eine längere Bedenkzeit“ zunächst unterbrochen.

In der Hauptverhandlung am 10. August 2006 wurden dem Zeu​gen durch den Vorsitzen​den die o.a. Fragen erneut gestellt. Dies​bezüglich berief sich der Zeuge G im Hinblick auf ein Schreiben des Generalvikariats des Erzbistums Köln vom 9. August 2006 nun​​mehr „in erster Linie“ auf eine fehlende Aussagegenehmigung und „im übrigen auf sein Zeug​nis​verweigerungs​recht“. Nachdem dieses Schreiben zu unterschiedlichen Auslegungsmög​lichkeiten Anlass bot, wurde die Zeugenaussage an diesem Termin wie​derum unterbro​chen, um zunächst Klar​heit herbeizuführen.

Mit Schreiben vom 7. September 2006 teilte der Rechtsbeistand des Zeugen G sodann u.a. mit, dass „sein Mandant tatsächlich als Gemeindereferent in der Seelsorge nicht Geistlicher i.S.d. § 53 StPO ist, sondern lediglich Berufshelfer i.S.v. § 53a StPO“. Der Geistliche, von dem der Zeuge G die Verschwiegenheits​pflicht ableite, sei der Landesde​kan für die JVA-Seelsorge, wel​cher als Hauptberufsträger über die Ausübung des Zeug​nisver​weigerungsrechts zu ent​scheiden habe. Auch dieser Monsignore wurde daraufhin vorsorglich zum neuen Zeugentermin geladen. In der anberaumten Hauptverhandlung am 19. September 2006 hat der Vorsitzende dem Zeugen G die oben genannten Fragen er​neut gestellt. Die Frage, ob der Zeuge für den Angeklagten A Brie​fe aus der Justizvollzugsanstalt herausgebracht habe, hat der Zeuge beantwortet. Bezüglich der Frage, ob der Zeuge für den A Adres​sen von Versicherungen re​cherchiert habe, hat sich der Zeuge er​neut auf sein Zeugnisverweigerungsrecht als Seelsorger (§ 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 StPO) berufen.

Daraufhin wurden gegen ihn auf unseren Antrag hin Ordnungs​geld in Höhe von 750,-- € und Beugehaft angeordnet. Von der Vollstreckung dieser Anordnung hat der Generalbun​desanwalt​ ‑ obwohl dazu keine rechtliche Verpflichtung bestand – im Hin​blick auf die vom Zeugen ein​gelegte Be​schwer​de abgesehen. Zustän​diges Beschwerdegericht für den Beu​gehaftbeschluss war der 3. Straf​se​nat des Bundesgerichtshofs. Dieser hat am 15. No​vem​ber 2006 die Beschwer​de des Zeugen G verworfen. Die da​gegen alsbald ein​gelegte Ver​fassungsbeschwerde hat das Bun​desver​fas​sungsgericht mit Beschluss vom 25. Januar 2007 nicht zur Entscheidung ange​nom​men u.a. mit den Sätzen


„Die Verfassungsbeschwerde ist unbegründet. Die angegriffe​nen Entscheidungen ver​letzen den Beschwerdeführer nicht in seinen Grundrechten aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2, Art. 4 Abs. 1 und 2 und Art. 12 Abs. 1 GG.“

Nach dieser höchstrichterlichen Klärung wurde der Zeuge G wie​derum vor das OLG Düs​seldorf geladen.

Nunmehr sagte er aus und bestätigte die fraglichen Anschriften der Versicherungen im Internet recherchiert und dem Angeklag​ten A zur Verfügung gestellt zu haben.

Soweit der äußere Ablauf – doch was ist inhaltlich dazu zu sagen.

C.
Diskussion

I.
Beginnen wir vielleicht damit, dass wir uns die wesentlichen Ar​gumente des Zeugen G und seines Rechtsbeistandes, wie sie im Prozess ausgeführt wurden, näher be​trachten.

Nicht näher eingehen will ich hier auf die auch aufgekom​me​ne Streitfrage, ob der Zeuge G „Geistlicher“ i.S.d. § 53 Abs. 1 Nr. 1 StPO oder „Berufshelfer“ eines Geistlichen nach § 53a StPO ist. Ich werde dazu noch an anderer Stelle kurz Stel​lung nehmen.

Im wesentlichen wurde das Recht auf Zeugnisverweigerung bei der vorliegenden Sach​verhaltskonstellation („Anstalts​geistlicher / Haben Sie bezüglich Anschriften von Versiche​rungen Internet-Recherchen für den Inhaftierten vorgenom​men“) wie folgt begründet.

1)
Die Beurteilung, ob ein (Anstalts-) Geistlicher als Seelsor​ger (dann Zeugnis​verwei​ge​rungsrecht nach § 53 StPO) oder etwa nur in karitativer Ei​gen​schaft (dann kein Zeug​nisverweigerungsrecht) tätig werde, richte sich nach der Auf​fassung des Zeug​nisverweigerungsberechtigten, wie er sein Amt in concreto verstehe. Explizit wurde vorge​tragen: „Ein Geistlicher, dem die Seelsorge in der Justizvollzuganstalt übertragen ist, ... kann von einem Gefangenen auch nur in dieser Eigenschaft als Seelsorger angerufen werden.“

2)
Das zweite Argument dafür, nicht aussagen zu müssen, war, dass die Tätig​keit des (Anstalts-) Geistlichen nicht in einen seelsorgerischen und in einen nicht seelsor​gerischen Bereich getrennt werden dürfe. Die Gerichte hätten ver​kannt, dass G Gesprä​che mit A nur in seiner Eigen​schaft als Seelsorger ge​führt habe und sich solche Ge​spräche nicht in rein seelsorgerische und nicht seelsor​gerische Gesprächsinhalte auf​spalten ließen. Der Schutz des ihm entge​gengebrachten Vertrauens sei eine ele​men​tare Berufspflicht des Seelsorgers, deren Verletzung seine weitere Berufsaus​übung beeinträchtige. Als kirch​lich bestellter Seelsorger gerate er durch eine Pflicht zur Aussage in Gewissens​nöte und sei durch die drohende Verletzung der durch die Kirche auferlegten Verschwie​genheitspflicht in seiner Religionsausübung betroffen.

II.
Was ist zu diesen Argumenten zu sagen?

1.
Schauen wir zunächst darauf, was das Gesetz sagt.

Gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 StPO ist ein Geistlicher zur Ver​weigerung des Zeug​nisses über das berechtigt, was ihm in seiner Eigenschaft als Seelsorger an​ver​traut oder be​kanntgeworden ist. Sinn und Zweck dieser Regelung ist es, das Vertrauensver​hältnis zwischen der ‑ allgemein: Vertrauensperson / spe​ziell: des Geistlichen - und dem​jenigen, der vertrauensvoll seine Hilfe in An​spruch nimmt, zu schützen. Es liegt aber auch im öffentlichen Interesse, dass Rat- und Hilfesuchende sich an rückhaltlo​ser Of​fen​barung nicht durch die Be​sorgnis gehindert sehen, die Vertrauensperson (der Arzt, Anwalt oder Geistli​che) wer​de das ihm im Rahmen des besonderen Ver​trauens​ver​hältnisses An​vertraute einmal als Zeuge der Öffent​lich​keit preisgeben müssen. Aber auch die Vertrauens​per​son soll aus der Zwangslage widerstreitender Pflich​ten ‑ hier Wahrung der Vertraulichkeit, da Berücksichti​gung des Allgemeininte​resses an der Aufklärung von Strafta​ten durch die Zeugenaussage ‑ befreit werden. Die​ser Gesetzeszweck beruht also auf der Abwägung gegen​läufiger Interessen. Einem Abwägungsprozess immanent ist aber, dass das Zeugnisverweige​rungsrecht nicht so​zusagen statisch festgeschrieben ist. Das ist z.B. bei Ver​wandten und Ehegatten so: Wer zu dem be​stimmten Per​sonenkreis gehört, dem gibt § 52 StPO ohne Wenn und Aber ein Zeugnisverweigerungsrecht. Dort gibt es nichts abzuwägen, es wird allein an das formale Kriterium „Ehegatte“ o.ä. angeknüpft. Bei § 53 StPO hat der Ge​setzgeber eine an​dere, davon abwei​chen​de Regelung getroffen: Nur das „in dieser Eigen​schaft“ als Arzt, Rechts​anwalt oder Geistlicher Anver​traute wird vom Zeu​gnisverweige​rungs​recht umfasst. Da​her erstreckt sich das Recht zur Zeug​nisverweigerung nicht auf Tatsachen, von denen der Geist​liche zwar bei Gelegenheit der Aus​übung der Seel​sorge erfahren hat, nicht aber in seiner Ei​genschaft als Seel​sorger. Banales, aber deswegen nicht minder aussa​gekräf​tiges Beispiel ist die Fronleichnams​prozession, anlässlich derer der Geist​liche Zeuge eines Ver​kehrsun​falls wird. Ich glaube, hier kommt niemand im Saal auf die Idee zu sa​gen, dass der Geistliche, obwohl er sich als solcher auf der Straße be​fand, ein Aussage​ver​weige​rungsrecht bezüglich des Unfalls hat. Soweit ersichtlich nicht ernsthaft bestrittene herrschende Mei​nung war und ist deshalb, dass ein Zeugnisverwei​ge​rungsrecht nicht anzuerkennen ist, so​weit es sich um eine karitative, für​sorgerische, erziehe​rische oder ver​waltende Tä​tigkeit des Geist​lichen handelt oder ein Straf​täter diesen nur als Verbindungs​mann ein​schaltet, etwa um den Taterfolg zu erreichen oder zu si​chern oder die Straf​verfol​gung zu vereiteln.

2.
Die Frage, ob einem Geistlichen Tatsachen in seiner Ei​genschaft als Seelsor​ger an​vertraut oder bekannt gewor​den sind, ist nach den von der Rechtspre​chung aufge​stellten, von der überwiegenden Auffassung im Schrift​tum vertre​tenen Maßstäben und nach vom Bundesver​fassungsgericht in seiner Ent​scheidung vom 25. Januar 2007 ausdrücklich ausgesprochenen Billigung ob​jektiv zu beurteilen. Erst in Zwei​felsfällen ist die Ge​wissensent​scheidung des Geistlichen zu berücksichtigen. Die Ge​wissensentschei​dung des Geistlichen ersetzt nicht die Beurteilung nach objekti​ven Maßstäben, son​dern tritt als wei​teres zu berücksichtigende Kriterium in Zwei​felsfällen hinzu. Auch das war bereits Standard der juristischen Dis​kussion vor den hier zu betrachtenden Entscheidun​gen Ende 2006 / Anfang 2007. Allerdings ‑ und daher rührt viel​leicht auch ihre starke Beachtung: es gab in der Vergangenheit nicht allzu viele Fälle, die höchstrichter​lich entschieden wurden. Bei meinen Recherchen für meine Anträge habe ich mich jedenfalls schwergetan, aus alten Richter​sprüchen Weiterführendes für den vorlie​genden Fall zu extrahieren.

Das heißt für unseren Fall aber auch, dass die alleinige Anknüpfung an die Stellung als Anstaltsgeistlicher rechts​irrig ist. Würde sich die Beur​teilung al​lein an der formal ausgeübten Berufstätigkeit orientieren, würde sich die Frage des Beste​hens eines Zeugnisver​weigerungsrechts für einen in der Gefängnisseel​sorge tätigen Geistlichen gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 StPO nicht mehr stellen, weil die Entscheidung hierüber bereits mit der formalen Auf​nahme der Tätig​keit als Anstaltspfarrer getrof​fen wäre. Die gesetzliche Vor​gabe, dass das Zeug​nisverweige​rungs​recht nur ge​geben ist, wenn etwas in der Eigen​schaft als Seel​sorger anvertraut wurde, hätte also keine eigenstän​dige Bedeutung. Dies war nicht die Intention des Gesetzgebers. Vielmehr geht das Gesetz davon aus, dass für jeden Einzelfall geprüft werden muss, auf wel​chem Gebiet der Geistliche gehandelt hat. Auslegung und Gel​tungs​bereich einer Vorschrift der (weltlichen) Strafpro​zess​ordnung kann aber nicht ausschließlich von kirch​lichen Bestimmungen und den Vorstellungen des Geistlichen be​stimmt werden, so dass der Einzelfall zunächst nach objektiven Kriterien zu beurteilen ist.
Und inhaltlich hat der Bundesgerichtshof zum Sachver​halt festgestellt, dass es fern​liegend sei und ausge​schlos​​sen erscheine, dass die Recherchen, zu de​nen der Zeu​ge die Aussage verweigerte, im Zusammenhang mit Seelsorge im weitesten Sinne stehen können. Der Be​schwerdeführer hat überdies nicht einmal den Versuch unternommen, einen solchen möglichen Zusammenhang plausibel zu machen. Un​ter diesen Umständen war da​von auszugehen, dass die Frage ausschließlich den nicht seelsorgerischen Bereich be​rührt.

3.
Auch das zweite Argument, die Tätigkeit des Anstalts​geist​lichen dürfe nicht in seel​sor​ge​rischen und nicht seelsorgerischen Teil aufgesplittet werden, über​zeugt bei nähe​rem Hinsehen nicht.

Der Bundesgerichtshof hat diese Argumentation recht knapp und fast schon harsch beiseite gewischt, indem er ausgeführt hat, dies „laufe schlicht dem Gesetz zuwi​der“. Wortlaut und Sinn des § 53 StPO sollen das im Zusam​men​hang mit der Seel​sorge entstandene Vertrauensver​hältnis schützen. Wenn eine Differenzierung, ob der seel​sorgerische Bereich betroffen sei, aber gar nicht mehr vor​genommen wer​den müsse, verliert die gesetz​lich ge​wählte Wortwahl ihren Sinn. Einfacher aus​ge​drückt: wäre die Ansicht des Zeugen G richtig, hätte der Gesetzgeber formuliert: (Anstalts-) Geistliche müssen nicht aussagen, hätte also eine statische Regelung wie bei Ehegatten etc. in § 52 StPO getroffen. Indem das Gesetz aber gerade je​weils spe​zielle Re​gelungen auf​stellt, geht es von unter​schied​lich zu handhabenden Fällen aus. Das Bun​des​ver​fas​sungs​gericht hat dazu zustimmend ausge​führt, dass es in​haltliche Un​terscheidbarkeit nach schutzwürdigen und nichtschutzwürdigen Äuße​run​gen mehrfach ange​nom​men und sogar für notwendig erachtet habe. Auf die​se Weise werde dem Spannungsverhältnis zwischen den schutzwürdi​gen Belan​gen der Ge​sprächs​partner und dem öffentlichen Interesse an der Straf​verfol​gung in an​gemes​sener Weise Rechnung getragen. Auch hier zur Verdeutli​chung ein Parallel​fall: Der Strafverteidi​ger ge​hört ebenso wie der Geistliche zum pri​vilegierten Perso​nenkreis nach § 53 StPO. Bringt er zum Mandan​ten​ge​spräch in die Justizvollzugs​anstalt Rauschgift mit, liegt es auf der Hand, dass der Hinweis auf seine formale Vertei​di​gerstellung ihn nicht von der Aus​sage entpflichtet. Nicht alles was ein Ver​teidiger tut, ist auch im weitesten Sinne geschützte „Verteidigung“. Dass der Verteidi​ger aus einem ande​ren Grunde in einem solchen Falle nicht aus​sagen müss​te ‑ weil er nämlich selbst als Be​schuldigter in Betracht kommt ‑ leitet über zu der ab​schließen​den Be​​merkung des Bundesgerichtshofs in sei​nem Be​schluss vom 15. November 2007. Nach grund​sätzlicher Bejahung der Beugehaft für den Zeugen G hat das Gericht geprüft, ob für G ein der Anordnung der Beugehaft entge​genste​hendes Auskunfts​verweigerungs​recht im Hinblick auf die Gefahr, selbst we​gen Strafver​eitelung oder einer anderen Straftat verfolgt zu werden, anzu​nehmen ist. Das hatte der Zeuge G bisher für sich jedoch weder in Anspruch genommen noch konnte es einfach unter​stellt werden.

Lassen Sie mich noch ein Wort zu der höchstrichterlichen Entschei​dung des Bun​desgerichtshofs vom 15. Novem​ber 2006 sagen, um Ihnen deren Stellen​wert und Ge​wich​tung zu erhellen. Die hohe Bedeutung dieses Rich​ter​​spruchs für die kirchli​che Seite spiegelt sich u.a. darin wieder, dass er ge​nügend An​lass für eine eigene Tagung gegeben hat. Für die juristische „Fraktion“ kann ich sa​gen, dass der Beschluss vom 15. November 2006 als sog. „Leitsatz-Entschei​dung“ in allen juristischen Fach​zeit​schriften und der offiziellen Ent​scheidungs​sammlung des Bundesgerichtshofs Ver​öffentlichung fand. Wie der Name schon nahelegt haben Leitsatz-Ent​scheidungen per se einen hohen Stel​lenwert. Worin ihre besondere Bedeutung liegt, findet im Leitsatz an he​raus​gehobener Stellung seinen Niederschlag.

Wie lautet aber nun in unserem Fall der Leitsatz, den zu veröffentlichen der Bundesgerichtshof wert fand? Der Bundesgerichtshof hat ihn wie folgt formu​liert:


„Geistlicher im Sinne von § 53 Abs. 1 Nr. 1 StPO ist auch ein Laie, der keine kirchliche Weihe erhalten hat, aber im Auftrag der Kirche haupt​amtlich als An​staltsseelsorger einer Justizvollzugsanstalt selbstän​dig Aufgaben wahrnimmt, die zum unmittelbaren Be​reich seelsorgerischer Tätigkeit gehören.“

Das heißt: nicht die Frage, die uns hier beschäftigt, war wegen ihrer Bedeu​tung ver​öffentlichungswürdig, sondern lediglich die Frage der persönlichen Abgrenzung der § 53 und § 53a StPO (Geistlicher oder Berufshelfer). In der kon​kret entschiedenen Frage, ob der Zeuge G eine Ant​wort zur Internetre​cherche schuldig bleiben durfte oder nicht, sah der Bundesge​richtshof nichts Grundsätzliches. Hätte er aber seine bisherige Rechtsprechung im Sinne ei​ner Einengung ändern wollen, hätte dies das grund​sätzliche Verständnis des § 53 StPO tangiert. Das Zeug​nisverweigerungsrecht von Geistlichen in grund​le​gend anderer Gesetzesanwendung zu beschränken, hätte mindestens eben​so einen Leitsatz zu Folge gehabt. Ge​rade im Unterlassen mögen Sie erken​nen, dass der Bun​desgerichtshof eine Änderung des Zeugnisverweige​rungs​rechts von Geist​lichen nicht  im Sinn gehabt hat. Eine Fortsetzung findet diese Art der Einordnung übri​gens auch in der Entscheidung des Bundesverfas​sungs​gerichts vom 25. Januar 2007. Der Um​fang der inhaltli​chen Auseinan​dersetzung mit den vom Zeugen G auf​geworfenen Streit​fragen ist nur sehr knapp (1/2 Seite), wesentlich mehr Raum (2 ½ Seiten) neh​men speziell ver​fas​sungsrechtliche Prüfungen ein, die sich in der juris​tischen Systematik aber nur auf der Grund​lage anschlie​ßen, dass ein einfachgesetzliches Zeug​nis​ver​weige​rungsrecht nach der StPO nicht be​standen hat.

Zum Abschluss formuliere ich zur Überschrift der Tagung folgende Thesen:
1.
Die Entscheidungen des Oberlandesgerichts Düsseldorf, des Bundesgerichts​hofs und des Bundesverfassungsgerichts stellen ‑ etwa im Rahmen der Terro​rismusbe​kämpfung ‑ keine Änderung der Rechtsprechung zum Zeugnisver​weigerungs​recht von Geistlichen dar.

2.
Geschützt durch das Zeugnisverweigerungsrecht ist die Seel​sorge. Ob im Ein​zelfall Seelsorge gegeben ist, ist objektiv zu beurteilen.  Eine Unterscheidung der Tätigkeit eines Geistli​chen in seelsorgerischen und nicht seelsorgerischen Bereich ist grund​sätzlich möglich, ja wird sogar vom Gesetz gerade vorausgesetzt.

3.
In Grenz- und Zweifelsfällen ist die Gewissensentscheidung des Geistlichen maßge​bend.

4.
Ein Anstaltsgeistlicher kann dem Gefangenen nicht nur in seel​sorgerischem Be​reich gegenübertreten.
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